
Amt Temnitz

- Gemeinde Dabergotz -

 

Ergebnisprotokoll zu der

1. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz im Jahr 2021

am 02. Februar 2021 im Saal des ehemaligen Gasthauses in Dabergotz, Hauptstr. 59  

Beginn:  19:00 Uhr Ende:  20:32 Uhr

Anwesenheit

1. Gemeindevertreter

• Jean-Michel Liebing-Plötz
• Erich Kuhne
• Ulrich Krebs
• Carmen Kluth
• Phillip Gotscha

• Martin Pritzkow
• Sally Dauksch 
• Beate Krebs 
• Thomas Bruns

2. Mitarbeiter/innen des Amtes Temnitz

• Kerstin Dames
• Thomas Kresse
• Jenny Buschow

• Protokollführerin: Katharina Scherowsky

3. Gäste

• Einwohner • Herr Schwedland 
• Herr Miehahn
• Herr Lewin 

Abwesenheit

Gemeindevertreter - entschuldigt-

• Keine

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung (17.11.2020)

4. Bericht des Amtsdirektors

Amt Temnitz                                                        Wir sind für Sie da:
Bergstraße 2 Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr
16818 Walsleben                               Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr
Telefon 033920 675-0              Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



5. Einwohnerfragestunde

6. 02/2021 Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Dabergotz

7. 03/2021 Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3
Abs. 1 BauGB sowie der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be -
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Dabergotz Nr. 2 „Dorfgemeinschafts-
haus/Sportlerheim/Kita“  (alte  Bezeichnung:  B-Plan  Dabergotz  Nr.  2
„Dorfgemeinschaftshaus/Sportlerheim“)

8. 04/2021 Beschluss über den Entwurf und zur formellen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und der Nachbargemeinden zum Bebauungsplan Dabergotz Nr. 2 „Dorfgemeinschafts-
haus/Sportlerheim/Kita“

9. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

10. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

 

II. Nicht öffentlicher Teil

11. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

12. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung (17.11.2020 und 20.10.2020)

13. Bericht des Amtsdirektors

14. 01/2021 Planungsauftrag für die Generalplanung - Errichtung eines Gemeindezentrums, Am Sport -
platz in Dabergotz

15. 05/2021 Grundstücksangelegenheit in der Gemarkung Dabergotz, Flur 1, Teilflächen der Flurstücke
433, 219 und 220/1

16. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

17. Schließung der Sitzung
  
Ergebnisse

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Liebing-Plötz begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter, Mitarbeiter des Amtes und die Gäste. Er
stellt  fest,  dass  die  Gemeindevertretung  mit  neun  stimmberechtigten  Gemeindevertretern
beschlussfähig ist.

2. Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in vorliegender Form anerkannt.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0
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3. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschriften über den öffentlichen Teil der letzten Sitzungen (17.11.2020)

Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am
17.11.2020. 

4. Bericht des Amtsdirektors

Herr Kresse informiert:
• kurze Ausführungen zur Corona-Pandemie (u.a. Eröffnung Impfzentrum Kyritz am 03.02.2021)
• Flächennutzungsplan  liegt  zur  Bearbeitung  beim  Landkreis  OPR,  Ministerium  gewährt  auf

Antrag Fristverlängerung bis 15.04.2021
• Beschädigung des Pavillions auf der Festwiese wurde angezeigt
• Kostenbescheide für die Grundstückszufahrten wurden noch in 2020 verschickt 
• 100 Laubsäcke wurden angeschafft und an die berechtigten Einwohner verteilt
• Grundstück des Jugendclubs nicht vollständig zur Bebauung geeignet
• es sei geplant, die Ringstraße durch eine fußläufige Verbindung zu ersetzen, dazu werde ein

entsprechender Vorschlag folgen
• im  Zuge  der  Abrissarbeiten  ist  die  Garage  (in  der  das  Zelt  gelagert  wird)  verschwunden,

ersatzweise wurde ein Schuppen für 3.100,00 € erbaut.

5. Einwohnerfragestunde

Eine Einwohnerin erkundigt sich, ob zwischenzeitlich Vereinbarungen mit der Kirche getroffen wurden.
Herr Krebs informiert, dass es keine neuen Erkenntnisse gäbe.

Eine weitere Einwohnerin erklärt, dass sie einen Bauantrag eingereicht habe. Nachträglich könnte es
bzgl. der notwendigen Zufahrt jedoch Bedenken geben. Herr Liebing-Plötz informiert, dass dazu eine
Klärung erfolge. Er sei dazu mit Frau Buschow in Verbindung. 

6. 02/2021 Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Dabergotz

Frau Dames erklärt, dass alle Änderungen aus der Vorberatung eingearbeitet wurden. 

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Dabergotz  beschließt  die  Haushaltssatzung  2021  mit  ihren
Anlagen in vorliegender Form.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

7. 03/2021 Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3
Abs. 1 BauGB sowie der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Dabergotz Nr. 2 „Dorfgemeinschafts -
haus/Sportlerheim/Kita“  (alte  Bezeichnung:  B-Plan  Dabergotz  Nr.  2
„Dorfgemeinschaftshaus/Sportlerheim“)

Herr Lewin erläutert den Sachverhalt zum Tagesordnungspunkt 7 und 8. 
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Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz wägt die von den Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher  Belange  sowie  den  Nachbargemeinden  vorgebrachten  Anregungen  zur  frühzeitigen
Beteiligung gemäß § 3 Abs.  1 und § 4 Abs.  1 BauGB zum Bebauungsplan Dabergotz Nr.  2 „Dorf-
gemeinschaftshaus/Sportlerheim/Kita“  entsprechend der  vorliegenden Abwägungsvorlage gemäß § 1
Abs.  7  BauGB  gegeneinander  und  untereinander  gerecht  ab  und  beschließt  die  als  Anlage
beigefügte 40-seitige Vorlage mit den Einzelbeschlussvorschlägen in seiner Gesamtheit als Zwischen -
abwägung.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

8. 04/2021 Beschluss über den Entwurf und zur formellen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2
BauGB sowie  der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB  und  der  Nachbargemeinden  zum  Bebauungsplan  Dabergotz  Nr.  2
„Dorfgemeinschaftshaus/Sportlerheim/Kita“

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Dabergotz  beschließt  den  Entwurf  des  Bebauungsplanes
Dabergotz Nr. 2 „Dorfgemeinschaftshaus/Sportlerheim/Kita“ mit der Planzeichnung (Teil A) und den text -
lichen Festsetzungen (Teil B) (Stand Januar 2021), billigt die dazugehörige Begründung mit Umweltbe-
richt (Stand Januar 2021) und bestimmt die Unterlagen für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens aber für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich aus-
zulegen sowie für die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentli -
cher Belange und der Nachbargemeinden zu verwenden. Auf Grundlage des § 4 a Abs. 4 BauGB sind
die Unterlagen ergänzend für die Dauer der öffentlichen Auslegung auf der Internetseite des Amtes
Temnitz, handelnd für die Gemeinde Dabergotz, einzustellen. Die Amtsverwaltung wird beauftragt die
öffentliche Auslage und die Information über die zusätzliche Einstellung auf der Internetseite des Amtes
Temnitz im Amtsblatt für das Amt Temnitz und die amtsangehörigen Gemeinden ortsüblich bekannt zu
machen.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

9. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

Herr Gotscha weist auf den seit Wochen abgestellten PKW auf der Autobahnbrücke hin. Herr Kresse
informiert, dass dazu die Klärung bereits erfolge. 

Herr  Kuhne  erkundigt  sich,  wann  der  Kredit  abgefordert  werde.  Frau  Dames  teilt  mit,  dass  die
Genehmigung bis Ende 2022 gilt. Der Abruf erfolge nach Bedarf. 

Herr  Liebing-Plötz  fragt  den  Anwesenden  Herrn  Stielow,  ob  dieser  seine  Anmerkungen  bzgl.  des
Dorfgemeinschaftshaus/Sportlerheim/Kita  an  Herrn  Schwedland  übermittelt  habe.  Herr  Schwedland
erklärt, dass zum jetzigen Stand 60 % der Anmerkungen eingearbeitet worden sind. Die verbleibenden
Vorschläge folgen. 
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10. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 19:46 Uhr.

   

II. Nicht öffentlicher Teil

11. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

Der nicht öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19:49 Uhr.

12. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschriften über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzungen (17.11.2020 und 20.10.2020)

Es  gibt  keine  Einwendungen  gegen  die  Niederschrift  über  den  nicht  öffentlichen  Teil  der  letzten
Sitzungen am 17.11.2020 und 20.10.2020. 

13. Bericht des Amtsdirektors

Herr Kresse macht Ausführungen.

14. 01/2021 Planungsauftrag  für  die  Generalplanung  -  Errichtung  eines  Gemeindezentrums,  Am
Sportplatz in Dabergotz

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz beschließt,  den Zuschlag für die Generalplanung
des neu zu errichtenden Gemeindezentrums, Am Sportplatz, in Dabergotz für alle Kostengruppen 300,
400, 500 und 600 sowie die Tragwerksplanung an das Ruppiner Architektur- & Ingenieurbüro mit den
jeweiligen Leistungshasen 1 bis 9 der HOAI vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsicht des
Landkreises Ostprignitz-Ruppin zu erteilen. Die Anpassung des Ingenieurvertrages nach der HOAI 2021
erfolgt nach Vorlage der entsprechenden gesetzlichen Regelwerke. 

15. 05/2021 Grundstücksangelegenheit in der Gemarkung Dabergotz, Flur 1, Teilflächen der Flurstücke
433, 219 und 220/1

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz beschließt zur Konkretisierung des Beschlusses Nr.
31/2020,  Teilflächen der Flurstücke 220/1, 2019 und 433 der Flur 1 in der Gemarkung Dabergotz zu
veräußern. Alle anderen Beschlussinhalte des Beschlusses Nr. 31/2020 bleiben unberührt.   

16. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

17. Schließung der Sitzung

Die Sitzung endet um 20:32 Uhr.

Dabergotz, 18.02.2021                                                    Walsleben, 10.02.2021

Jean-Michel Liebing-Plötz,                                               Katharina Scherowsky;
Vorsitzender der Gemeindevertretung                             Protokollführer/in
der Gemeinde Dabergo
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